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Tatbestand:
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Sozialgesetzbuch) stellt ent-
weder eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebens-
form für Kinder/Jugendliche in einer anderen Familie dar, sofern ein Aufwachsen der 
Minderjährigen aus unterschiedlichen Gründen im elterlichen Haushalt nicht möglich 
ist.
Die Pflegeeltern erhalten für ihre engagierte Tätigkeit eine finanzielle Entschädigung, 
das sogenannte Pflegegeld.
Das Pflegegeld, welches nach dem Alter der Pflegekinder gestaffelt ist, setzt sich 
zusammen aus dem Erziehungsbeitrag, den materiellen Aufwendungen, den Kosten 
der Erziehung sowie der zu gewährenden Leistungen zur Unfallversicherung und 
Alterssicherung für die Pflegeeltern. 
Die materiellen Aufwendungen umfassen den regelmäßig wiederkehrenden Bedarf 
eines Minderjährigen bzw. jungen Volljährigen. Sie werden im Rahmen eines monat-
lichen Pauschalbetrages als Kosten zum Lebensunterhalt sowie zu den Kosten der 
Erziehung entsprechend der Festlegung des Ministeriums für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gezahlt. Grundlage sind 
Empfehlungen des Vereins für öffentliche und private Fürsorge, die sich nach Be-
rechnungen des statistischen Bundesamtes über den durchschnittlichen Bedarf von 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland richten.
Der Lebensunterhalt von Pflegekindern wird somit durch diesen monatlichen Pau-
schalbetrag sowie durch einmalige Beihilfen und Zuschüsse gewährt. Einmalige Bei-
hilfen und Zuschüsse können gem. § 39 (3) SGB VIII insbesondere zur Erstausstat-
tung einer Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und 
Ferienreisen eines Pflegekindes gewährt werden.   

2005 wurden für die Stadt Erkelenz letztmalig Regelungen und Richtlinien für den 
Bereich der Beihilfen und Zuschüsse für das Pflegekinderwesen überarbeitet und 
durch den Jugendhilfeausschuss festgelegt. Diese Regelungen und Richtlinien se-
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hen teilweise konkrete bzw. verbindliche Auszahlungsbeträge, aber auch Möglichkei-
ten der Kostenübernahme nach individuellem Bedarf (Ermessenspielraum) vor.  
Aufgrund einschlägiger verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen, geänderten fachli-
chen Einschätzungen und Empfehlungen diverser Juristen und Kommentatoren so-
wie allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen und sich ändernden finanziellen 
Bedarfslagen in den Pflegefamilien ist eine Anpassung und Modifizierung der o.g. 
Regelungen und Richtlinien erforderlich. 
Darüber hinaus gewährleistet die Neuregelung ein höheres Maß an Transparenz, 
Vereinheitlichung und Vereinfachung der Gewährungspraxis sowie eine   Gleichbe-
handlung der für die Stadt Erkelenz initiierten Pflegeverhältnisse und Pflegefamilien.  
Das Pflegekinderwesen bietet im Gegensatz zur kostenintensiveren Heimunterbrin-
gung ein enges pädagogisches Umfeld an, welches  für das Pflegekind oft das erste 
verlässliche Beziehungsangebot darstellt. Dies gilt es zu erhalten und durch finanzi-
elle Verbesserung in der Attraktivität zu steigern.
Die Veränderungen sind in der Synopse ( Anlage 01 ) dargelegt. 
In den Anlagen 02 und 03 werden die Veränderungen dargestellt, wie sie, nach ei-
nem entsprechenden Beschluss des Jugendhilfeausschuss, dann gelten werden.
Aus der Anlage 04 ist die Berechnungsgrundlage für eine Erstausstattung bei Erst-
aufnahme eines Pflegekindes in eine Pflegefamilie dargestellt. 
 

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Die aus der Anlage ersichtlichen Richtlinien für das Pflegekinderwesen werden zum 
01.01.2018 geändert. Alle bisherigen Regelungen verlieren ihre Gültigkeit“. 

Finanzielle Auswirkungen:
Entsprechende Haushaltsmittel wurden im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 
2018 entsprechend unter der Haushaltsstelle 060400 eingeplant.

Anlagen:
Anlage 01: Synopse zur Neuregelung der Richtlinien für das Pflegekinderwesen 
Anlage 02: Einzelfallbezogene Hilfen Vollzeitpflege
Anlage 03: Einzelfallbezogene Hilfen Beihilfen und Sonderleistungen
Anlage 04: Berechnungsgrundlage zur Erstausstattung bis zum 1. Lebensjahr 

und ab dem 2. Lebensjahr
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VII Einzelfallbezogene Hilfen 

VII.3 Vollzeitpflege 

 
 
Vor der Unterbringung in eine Pflegestelle sind eine intensive Beratung der 
Betroffenen und die Erstellung einer Diagnose sowie eines Hilfeplanes erforderlich. 
Diese bieten die fachliche Grundlage für die Hilfe zur Erziehung. In regelmäßigen 
Abständen ist zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Hilfe zur Erziehung 
noch vorliegen. Der Personensorgeberechtigte und die Pflegepersonen sind über 
mögliche rechtliche und psychologische Folgen aufzuklären (psychische Bindungen, 
Bedingungen für die Rückführung, z.B. § 1632 Abs. 4 BGB, Beratung über die 
Ersetzung der Einwilligung in die Adoption gem. § 1748 BGB). 
 
Vermittlung des Minderjährigen 
 
Der Minderjährige ist in den Vermittlungsprozess mit einzubeziehen. Die Vermittlung 
muss behutsam vorgenommen werden. Alle Beteiligten sind sorgfältig auf die neue 
Situation vorzubereiten. 
Der Minderjährige, der Sorgeberechtigte sowie die Pflegepersonen haben auch nach 
der Vermittlung Anspruch auf Beratung. 
 
Rückführung in den elterlichen Haushalt 
 
Während der Unterbringung eines Minderjährigen in Vollzeitpflege ist grundsätzlich 
durch familienunterstützende und stabilisierende Angebote und Maßnahmen auf eine 
Rückführung in die Ursprungsfamilie hinzuarbeiten. 
In den Fällen, in denen sich zeigt, dass eine nachhaltige Verbesserung der 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines vertretbaren 
Zeitraums nicht erreicht wird, ist mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive zu erarbeiten. 
Dabei sind der kindliche Zeitbegriff und entstandene Bindungen an die Pflegefamilie 
zu berücksichtigen. 
 
 
Eignung der Bewerber 
 
Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales prüft die persönliche Eignung von 
Bewerbern im Hinblick auf: 
- die Befähigung zur Zuwendung, 
- Fähigkeit zur Erziehung, 
- Einfühlungsvermögen, 
- Toleranz, 
- Konsequenz und Durchhaltevermögen, auf Harmonie und Partnerschaft in der 
 Familie, 
- sowie Zusammensetzung der Familienkonstellation, 
- berufliche Situation und wirtschaftliche Lage, 
- den Umgang mit den eigenen Kindern und die Fähigkeit, sich auf die Belange 
 von Kindern einzulassen, 
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- die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den leiblichen 
 Eltern 
 
Berücksichtigung bestehender Beziehungen: 
 
Bestehen Bindungen eines familiär unterzubringenden Kindes oder Jugendlichen zu 
Personen in der Verwandtschaft oder aus dem sozialen Nahbereich der 
Herkunftsfamilie und sind diese Personen zur Aufnahme des Kindes oder 
Jugendlichen bereit, kann Hilfe zur Erziehung auch geleistet werden, wenn diese 
nicht bereits vor der Aufnahme als Pflegeeltern überprüft und geschult worden sind. 
Die Überprüfung und Schulung von Verwandtenpflegefamilien erfolgt nach einem im 
Pflegekinderdienst erstellten Konzept, welches bedarfsabhängig weiterentwickelt 
wird. Eine über den unmittelbaren Beratungsanspruch hinausgehende 
Jugendhilfeleistung ist erst nach erfolgter Eignungsüberprüfung möglich. 
 
Materielle Leistung 
 
Wird Hilfe zur Erziehung gem. § 33 SGB VIII gewährt, so ist gem. § 39 SGB VIII auch 
der notwendige Unterhalt einschließlich der Kosten der Erziehung des 
Minderjährigen außerhalb seines Elternhauses sicherzustellen. 
 
Den Pflegepersonen wird deshalb durch das Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales ein pauschaliertes Pflegegeld gem. Runderlass des Ministeriums für 
Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit in den jeweils gültigen Fassungen gezahlt, 
das auch die Kosten der Erziehung und einen zur persönlichen Verfügung des 
Pflegekindes stehenden Barbetrag beinhaltet. 
 
Der Erziehungsgeldanteil im monatlichen pauschalierten Pflegegeld ist zu erhöhen, 
wenn besondere Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Pflegekindes oder eines 
jungen Volljährigen besonders hohe Anforderungen an die Pflegeeltern stellen. Als 
Entscheidungsgrundlage wird eine Arbeitshilfe erstellt. 
 
Darüber hinaus werden bei besonderem Bedarf einmalige Beihilfen und 
Sonderleistungen auf Antrag gem. § 39 Abs. 3 u. 4 SGB VIII gewährt (Abschnitt VII.5 
der Richtlinien). 
 
Adoptionspflege 
 
Dagegen haben Minderjährige, die mit dem Ziel der Adoption aufgenommen werden, 
keinen Anspruch auf Leistungen nach §§ 39 und 40 SGB VIII, da gem. § 1751 Abs. 4 
BGB der Annehmende zur Gewährung des Unterhalts für das Kind verpflichtet ist. 
Pflegeeltern, die das Pflegekind adoptieren möchten, haben, sobald die Eltern des 
Kindes die erforderliche Einwilligung erteilt haben oder diese gerichtlich ersetzt 
worden ist, ebenfalls keinen Anspruch auf Leistungen nach §§ 39 und 40 SGB VIII.  
 
Haftung 
 
Pflegepersonen haben dem Pflegekind gegenüber die Sorgfalt anzuwenden, die sie 
für ihre eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Die 
Personensorgeberechtigten haften nicht für Schäden, die das Kind im Haushalt der 
Pflegepersonen verursacht hat. 
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Die Stadt Erkelenz hat für Pflegekinder und Pflegeeltern eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen. Eine etwa bestehende Privathaftpflichtversicherung der Pflegeeltern 
oder Pflegekinder geht der o.g. Haftpflichtversicherung vor. 
 
Schulung und Beratung von Pflegepersonen 
 
Pflegepersonen haben grundsätzlich Anspruch auf Beratung und Unterstützung gem. 
§ 37 Abs. 2 SGB VIII. Die Intensität des Bedarfes nach Beratung und Unterstützung 
ist unterschiedlich. 
Der Bedarf orientiert sich an der persönlichen Entwicklung des Pflegekindes, an der 
Entwicklung des Pflegeverhältnisses an sich, an der Situation der Herkunftsfamilie 
aber auch an der individuellen Situation der Pflegepersonen. 
Das Jugendamt der Stadt Erkelenz bietet seit seinem Bestehen vielfältige Beratungs- 
und Fortbildungsangebote im Rahmen von Einzel- und Familiengesprächen, 
Gruppenarbeit, Wochenend-, Bewerber- und thematischen Seminaren an. 
 
Vorbereitung der Bewerber: 
 
Gem. SGB VIII ist die Pflegefamilie vor und während der Dauer der Unterbringung zu 
beraten und zu unterstützen. Für das Gelingen eines Pflegeverhältnisses ist es 
notwendig, dass Pflegeelternbewerber für ihre eigene Entscheidungsfindung eine 
gute Vorbereitung bekommen.  
 
Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales führt in regelmäßigen Abständen 
Vorbereitungsseminare für Pflegeelternbewerber durch, die sich am jeweiligen 
Bedarf und aktuellen fachlichen Standards orientieren. In der Regel erfolgt die 
Vermittlung eines Pflegekindes erst nach erfolgter Überprüfung und Schulung. 
 
Beratung: 
 
In allen Situationen in denen Pflegepersonen oder Pflegekinder Rat und Hilfe 
brauchen, können diese sich frühzeitig an die betreuende Sozialarbeiterin wenden, 
damit Konflikte sich nicht manifestieren und das Pflegeverhältnis gefährden. 
Der Pflegekinderdienst des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales ist zur 
Beratung bereit und sich der oftmals schwierigen Erziehungsaufgabe, die 
Pflegepersonen zu leisten haben, bewusst. Um diese qualifizierte Aufgabe erfüllen 
zu können, ist das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales gem. § 37 Abs. 2 
SGB VIII verpflichtet, den Pflegepersonen Beratung und Unterstützung anzubieten. 
Dies erfolgt im Rahmen von Einzel- und Familiengesprächen sowie durch 
Vermittlung an andere Beratungsinstitutionen. 
 
 
Schulung der Pflegepersonen: 
 
Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales führt in regelmäßigen Abständen 
Fortbildungsveranstaltungen für Pflegeeltern durch. Diese werden durch Mitarbeiter 
des Pflegekinderdienstes geleitet. Es besteht die Möglichkeit, externe Referenten zu 
speziellen Themen zu beauftragen.  
Bedarfsabhängig werden für Pflegefamilien Freizeitangebote gemacht, welche die 
Austauschmöglichkeiten untereinander und das Gemeinschaftsgefühl fördern sollen. 
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Fortbildungsveranstaltungen und Freizeitangebote werden, wenn es möglich und 
sinnvoll ist, gemeinsam mit benachbarten Pflegekinderdiensten der kreisangehörigen 
Jugendämter durchgeführt. 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sind nicht voneinander zu trennen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit soll auf breiter Ebene Verständnis, Interesse und 
Problembewusstsein für Pflegekinder, ihre Herkunftsfamilien und Pflegefamilien 
wecken, die Arbeit der Pflegeeltern und des Jugendamtes verdeutlichen, 
Behördenangst und Vorurteile abbauen. 
 
Durch Werbung sollen insbesondere Familien gesucht werden, die die 
Voraussetzung und Bereitschaft mitbringen, ältere oder schwer vermittelbare Kinder 
und Jugendliche aufzunehmen. 
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VII Einzelfallbezogene Hilfen 
 
VII.4 Bereitschaftspflege 

 
 
Grundsätze zur Durchführung von Bereitschaftspflege in Not- und 
Konfliktsituationen 
 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist eine besondere Form der Vollzeitpflege.  
 
Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales wirbt, schult und betreut Familien 
und Einzelpersonen, die bereit und in der Lage sind, Kinder oder Jugendliche in 
Notsituationen kurzfristig aufzunehmen und in ihrem Haushalt zu betreuen.  
 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung wird im Rahmen einer Inobhutnahme nach § 42 
SGB VIII oder einer Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII durchgeführt.  
Die familiäre Bereitschaftsbetreuung dient der Versorgung, Diagnostik, Anamnese 
und Perspektivklärung. Sie endet mit der Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder der 
Überleitung in eine stationäre Hilfemaßnahme. Diese setzt ein abgeschlossenes 
Hilfeplanverfahren voraus. 
  
Stehen geeignete und aufnahmebereite Familien/Personen im sozialen Nahbereich 
oder im Verwandtenkreis des Kindes oder Jugendlichen zur Verfügung, sind diese 
vorrangig zu berücksichtigen, sofern dem keine rechtlichen oder sonstige 
Hindernisse entgegenstehen. Eine über den unmittelbaren Beratungsanspruch 
hinausgehende Jugendhilfeleistung kann in diesen Fällen erst nach abgeschlossener 
Überprüfung durch den Pflegekinderdienst gewährt werden. 
  
Alters- und entwicklungsabhängiges kindliches Zeitempfinden und Bindungen des 
Kindes sind bezüglich der Perspektivklärung zu beachten. 
  
Personen, die ein Kind im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 
aufnehmen, erhalten in den ersten sechs Wochen des Pflegeverhältnisses den 
jeweils verdoppelten Satz des vom Land NRW festgelegten pauschalierten 
Pflegegeldes, sofern Anspruch auf Hilfen nach §§ 33, 42 SGB VIII besteht und aus 
rechtlichen Gründen kein hiervon abweichendes Pflegegeld gezahlt werden muss 
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VII Einzelfallbezogene Hilfen 

VII.5 Beihilfen und Sonderleistungen 

 
VII.5.1 Beihilfen zu besonderen Anlässen 
 
 
VII.5.1.1 Einschulung 
Anlässlich der Einschulung wird für jedes Pflegekind im Sinne des § 33 SGB VIII eine 
Beihilfe in Höhe von 200 € übernommen. 
 
VII.5.1.2  Eintritt in das Berufsleben:  
Die mit dem Eintritt in das Berufsleben entstehenden berufsbezogenen Kosten 
werden nachrangig zum Anspruch gegenüber anderen Sozialleistungsträgern nach 
individuellem Bedarf erstattet. 
 
VII:5.1.3 Erstausstattung der Pflegestelle: 
Gemäß Anlage 04 wird der Mindestbedarf eines Pflegekindes bei Aufnahme in eine 
Pflegestelle erfasst. Von diesem werden Gegenstände abgezogen, welche das 
Pflegekind mit in die Pflegestelle bringt. Die so ermittelte Summe bildet, differenziert 
nach Einrichtungsbeihilfe, Bekleidungsbeihilfe, Erstausstattung mit Möbeln und 
sonst. Gegenständen den Höchstbetrag, welcher als Erstaustattungsbeihilfe 
übernommen werden kann. Es werden die tatsächlich nachgewiesenen Kosten bis 
zu diesem Höchstbetrag erstattet 
 
VII.5.1.4 Fahrtkosten: 
Fahrtkosten für Therapien und Arztbesuche werden nachrangig zu anderen 
Sozialleistungsträgern übernommen, wenn diese auf Grund eines 
außergewöhnlichen Bedarfes erforderlich werden. Dies ist in der Regel der Fall bei 
Frühförderterminen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapien, Terminen in 
sozialpädiatrischen Zentren und Terminen, die auf Grund einer anerkannten 
Behinderung des Pflegekindes erforderlich sind. Außergewöhnliche 
medizinisch/therapeutische Maßnahmen werden turnusmäßig im Hilfeplan 
dokumentiert. 
 
VII.5.1.5 Ferienbeihilfe: 
Es wird eine jährliche Ferienbeihilfe in Höhe von 500 € pro Pflegekind übernommen. 
Diese wird auf Nachweis einer Urlaubsreise ohne gesonderten Antrag mit dem 
Pflegegeld für den Monat Juli ausgezahlt. 
Alternativ werden die Kosten des Pflegekindes für Ausflüge vom  Wohnort der 
Pflegefamilie aus auf Nachweis erstattet, wenn die Pflegefamilie im Kalenderjahr 
nicht verreist. 
 
VII.5.1.6 Führerschein: 
Erwirbt ein Pflegekind den Führerschein, werden die Kosten für Fahrstunden und die 
praktischen Fahrprüfung unter der Voraussetzung erstattet, dass die theoretische 
Prüfung von den Pflegekindern bestanden wurde und der Führerschein entweder für 
die Berufsausbildung/ Arbeitstätigkeit oder zum Erreichen der Ausbildung oder 
Arbeitsstätte erforderlich ist. 



                                                                                                                           Anlage 03 Top 02 JHA 07.03.02018 

 

 

Ein Anspruch auf einen Zuschuss zu den Führerscheinkosten besteht ausschließlich  
nachrangig zu anderen Sozialleistungsträgern. 
 
VII.5.1.7 Geburtstag: 
Dem Pflegekinderdienst  wird für jedes Pflegekind anlässlich des Geburtstages ein 
Betrag von 15 € zur Verfügung gestellt. Dieser wird vom zuständigen Sozialarbeiter 
genutzt, um mit einer Karte und einem kleinen Geschenk zu gratulieren. 
 
VII:5.1.8 Krankenhilfe: 
VII.5.1.8.1 Brille: 
Die Kosten für eine augenärztlich verordnete Brillenfassung werden in Höhe von 
max. 30 € erstattet. 
 
VII.5.1.8.2 Diätbedarf: 
Entstehen auf Grund eines besonderen Ernährungsbedarfes, z.B. bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, höhere Kosten für das Pflegekind, sind diese als 
Beihilfe zu übernehmen. 
 
VII.5.1.8.3 Windeln: 
Benötigt ein Kind nach Vollendung des dritten Lebensjahres tagsüber oder nachts 
noch Windeln, sind die Kosten hierfür zu übernehmen, sofern sie nicht durch die 
Krankenversicherung getragen werden. Voraussetzung ist eine Verordnung durch 
den Kinderarzt und eine Diagnose möglicher Ursachen. 
 
VII.5.1.8.3 Zahnspange/Zahnersatz: 
Wird eine Zahnspange verordnet, wird der Eigenanteil, welcher vom Versicherten zu 
tragen und nach erfolgreicher Behandlung erstattet wird, als Beihilfe übernommen. 
 
Die Zuzahlung für angemessenen Zahnersatz wird nachrangig zur Leistung der 
Krankenkasse als Beihilfe übernommen. 
 
VII.5.1.9 Klassenfahrten: 
Die Kosten für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten und werden in voller Höhe 
übernommen. 
 
VII.5.1.10 Nachhilfe: 
Im Einzelfall werden Kosten für Nachhilfe/Schulaufgabenhilfe übernommen wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
• Es liegt eine Stellungnahme der Schule vor, welche die Notwendigkeit von 
 Nachhilfe feststellt 
• Der Nachhilfebedarf ergibt sich nicht aus einer grundsätzlichen 
 Einschränkung, sondern es ist eine zeitliche Perspektive prognostizierbar, 
 innerhalb derer diese aufgeholt sein sollte. 
• Die Notwendigkeit der Nachhilfe ist im Hilfeplanverfahren festgestellt worden. 
 
Die Vergütungssätze richten sich nach den Empfehlungen des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
 
VII.5.1.11 besondere religiöse Feiern: 
Die Kosten für besondere religiöse Feiern werden bis zu einem Höchstbetrag von 
400 € übernommen. 
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VII.5.1.12. Weihnachtsbeihilfe: 
Jedem Pflegekind wird im Dezember eine Weihnachtsbeihilfe in Höhe von 50 € 
gewährt. 
 
VII.5.2 Heimpflege: 
Minderjährigen oder jungen Volljährigen, welche Anspruch auf Übernahme der 
Kosten zum Lebensunterhalt nach § 39 SGB VIII haben, für die aber keine Hilfe nach 
§ 33 SGB VIII gewährt wird, werden auf Antrag einmalige Beihilfen zu folgenden 
Anlässen gewährt: 
Einschulung:    Nach individuellem Bedarf 
Eintritt in das Berufsleben:  Nach individuellem Bedarf 
Kommunion/Konfirmation:  Nach individuellem Bedarf bis zu einem  
     Höchstbetrag von 260 € 
Klassenfahrten:   Nach individuellem Bedarf für eine Fahrt im Jahr 
Ferienmaßnahmen:   Nach individuellem Bedarf bis zu 15,00 € je Tag, 
     längstens für 21 Tage im Jahr 
Weihnachten:   50,00 € 



Berechnungsgrundlage Anlage 04 Top 02 JHA 07.03.2018

Erstausstattung Kinder bis zu 1 Jahr

Gegenstand: Einzelpreis: Anzahl
Preis

(insgesamt)

Bett 150,00 0 0,00 €

Schlafsack 50,00 0 0,00 €

Kleiderschrank 150,00 0 0,00 €

Wickelkommode 50,00 0 0,00 €

Wickelauflage 15,00 0 0,00 €

Einrichtungsaccessoires (Teppich, Gardinen, Bilder usw. ) 30,00 0 0,00 €

2 Lampen 20,00 0 0,00 €

Liegelind, Bettunterlage 20,00 0 0,00 €

Farbe: 40,00 0 0,00 €

Tapete 40,00 0 0,00 €

Bodenbelag 100,00 0 0,00 €

Sockelleisten 30,00 0 0,00 €

4 Strampler 35,00 0 0,00 €

1 Pkt. Mulltücher 10,00 0 0,00 €

6 Bodys 20,00 0 0,00 €

Jacke, Overroll 35,00 0 0,00 €

Mütze, Schal, Handschuhe 15,00 0 0,00 €

Socken, Rutschesocken, Strumpfhose 15,00 0 0,00 €

Kinderwagen 200,00 0 0,00 €

Autositz 150,00 0 0,00 €

Babyphon 30,00 0 0,00 €

Wiege, Stubenwagen, Wippe 40,00 0 0,00 €

Flasche, Flaschenwärmer, Flaschenaufsätze 40,00 0 0,00 €

Wickeltasche 30,00 0 0,00 €

Schnuller 6,00 0 0,00 €

Fußsack 30,00 0 0,00 €

0,00 €

__________________________________

Festgestellt (Sachbearbeiter)

Bemerkungen:

insgesamt:

Hilfefall: Name, Vorname



Berechnungsgrundlage Anlage 04 Top 02 JHA 07.03.2018

Erstausstattung Kinder ab dem 2. Lebensjahr 

Gegenstand: Einzelpreis: Anzahl
Preis

(insgesamt)

Kinderbett: 150,00 € 0 0,00 €

Bettdecke, Kopfkissen, Laken, Bettzeug: 50,00 € 0 0,00 €

Kleiderschrank 150,00 € 0 0,00 €

Spielzeugschrank, Regal o.ä. 50,00 € 0 0,00 €

Tisch, Stühle oder Schreibtisch, Schreibtischstuhl 100,00 € 0 0,00 €

Einrichtungsaccessoires (Teppich, Gardinen, Bilder usw.) 30,00 € 0 0,00 €

2 Lampen 20,00 € 0 0,00 €

Liegelind Bettunterlage 20,00 € 0 0,00 €

Farbe: 40,00 € 0 0,00 €

Tapete 40,00 € 0 0,00 €

Bodenbelag 100,00 € 0 0,00 €

Sockelleisten 30,00 € 0 0,00 €

Jacke, Overoll 35,00 € 0 0,00 €

Mütze, Schal, Handschuhe 15,00 € 0 0,00 €

Socken, Rutschesocken, Strumpfhose 15,00 € 0 0,00 €

Hausschuhe 10,00 € 0 0,00 €

Hausschuhe Kindergartenkind 10,00 € 0 0,00 €

Gummistiefel 20,00 € 0 0,00 €

Gummistiefel, Kindergarten 20,00 € 0 0,00 €

Sportschuhe 20,00 € 0 0,00 €

Straßenschuhe 30,00 € 0 0,00 €

7 Garnituren Unterwäsche 30,00 € 0 0,00 €

2 Pullover, 5 Longsleeve 50,00 € 0 0,00 €

Regenjacke, Regenhose 15,00 € 0 0,00 €

4 T-Shirts 15,00 € 0 0,00 €

Kinderwagen 200,00 € 0 0,00 €

Autositz 150,00 € 0 0,00 €

Babyphon 30,00 € 0 0,00 €

Hochstuhl 50,00 € 0 0,00 €

0,00 €

__________________________________

Festgestellt (Sachbearbeiter)

Bemerkungen:

Beihilfe insgesamt:

Hilfefall: Name, Vorname
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